Forschungsförderungsfond des Fachbereichs Medizin am UKE

Bereitstellung von Personalmitteln nach dem Frauenförderplan des UKE

Merkblatt

Der Fachbereichsrat Medizin hat - entsprechend der rechtlichen Rahmenbedingungen - in seiner Sitzung am 08.07.1998 den Frauenförderplan für den Fachbereich Medizin beschlossen. Bestandteil des Frauenförderplanes ist eine Regelung, die es ermöglicht, den Institutionen, die die Habilitation von Frauen aktiv unterstützen, als Anreiz zusätzliche Personalmittel zur Verfügung zu stellen. 

Für die Dauer von zwei Jahren kann daher auf Antrag eine halbe Stelle für eine/n wissenschaftlichen Mitarbeiter/in zur Verfügung gestellt werden, wenn sich in der betreffenden Einrichtung eine Frau erfolgreich habilitiert hat. Die Finanzierung dieser zusätzlichen befristeten Stelle erfolgt aus den Mitteln des Forschungsförderungsfonds des Fachbereichs Medizin (FFM).

Verfahren:

Voraussetzung für die Antragsstellung ist, 

· dass sich in der betreffenden Einrichtung eine Frau erfolgreich habilitiert hat,

· diese Frau am Fachbereich Medizin tätig ist und

· das Habilitationsverfahren mit dem Bericht der Kommission vor dem Fachbereichsrat abgeschlossen wurde.

Der Antrag kann durch die/den Direktor/in der Einrichtung formlos an das Forschungsdekanat gerichtet werden und wird von dort aus nach Prüfung und Bestätigung an die zuständigen Abteilungen der Zentralen Dienste weitergeleitet. Die Abteilung Betriebsorganisation wird dann aus einem bereits bestehenden Stellenpool eine 0,5 Stelle befristet für die Dauer von zwei Jahren zur Verfügung stellen. Das Forschungsdekanat wird den Antragssteller darüber unterrichten. 

